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Aufgrund der seit Jahrzehnten dokumentierten Zustände, die auf langen 

Tiertransporten und in bestimmten Ländern herrschen, besteht eine an Sicherheit 

grenzende Wahrscheinlichkeit, dass der Transport wie auch die Abladung und die 

Schlachtung unter tierquälerischen Zuständen stattfinden. 

Transportgenehmigungen in die Länder Marokko, Algerien, Ägypten, 

Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Armenien, Irak, Iran, 

Kirgistan, Libanon, Libyen, Syrien und die Türkei ignorieren die Anforderungen 

des Art. 14 EU-TiertransportVO und sind rechtswidrig.  

Zu den Ereignissen, die seit der Fernsehberichterstattung von Manfred Karremann 

vom Mai 2018 sowie der Aufsatzreihe von Maisack/Rabitsch in der Zeitschrift 

„Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittelkontrolle“ auch Eingang vor einige 

deutsche Gerichte gefunden haben, hat die DJGT nun eine umfassende 

Stellungnahme erarbeitet. In dieser finden sich in chronologischer Zeitabfolge die 

wichtigsten Geschehnisse sowie eine juristische Bewertung von gerichtlichen 

Entscheidungen und dem Vorgehen einiger Behörden. Weiter werden 

Lösungswege aufgezeigt, wie in Zukunft derartige Exporte dennoch verhindert 

werden können.  

 

Die Stellungnahme ist abrufbar auf der Website der DJGT www.djgt.de.  

 

In der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. mit Sitz in 

Berlin setzen sich Juristen aus allen Rechtsgebieten und Berufsgruppen 

gemeinsam für eine Stärkung und Weiterentwicklung des Tierschutzrechts ein. 

 

Kontakt zu unserer Pressereferentin: j.boatright@djgt.de 
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